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(54) Bezeichnung: Elektronischer Handtuchhalter

(57) Hauptanspruch: Elektronischer Handtuchhalter, da-
durch gekennzeichnet dass, das Gerät aus einzelnen 
U-Profilen besteht welche aus Metallen Holz oder Kunst-
stoff bestehen. Die U-Form dient zur Aufnahme des zu fas-
senden Gegenstandes.
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Beschreibung

[0001] Der elektronische Handtuchhalter dient als 
Ersatz der klassischen Wäscheleine.

[0002] Statt der bisher verwendeten Wäscheklam-
mern befinden sich elektronisch angetriebene Klam-
mern (2) an einer Schiene (3). Diese werden durch 
eine Lichtschranke (1) aktiviert. Die Lichtschranke (1) 
ist so anzubringen, dass die Klammern den in die 
Lichtschranke gehaltenen Gegenstand (Vorzugswei-
se Handtücher und Wäsche) greifen und festhalten 
können wenn Dieser erfasst wird.

[0003] Durch leichtes Ziehen am geklemmten Ge-
genstand rutscht dieser aus der Lichtschranke (1) 
und Bewirkt damit das Öffnen der Klammer (2).

[0004] Desweiteren könnte diese Technik auch zum 
Klemmen von Notitzblättern, Zeitungen oÄ. Verwen-
det werden. Anstelle der Lichtschranke können auch 
andere Sensoren (1) zum Einsatz kommen. Der An-
trieb (4) kann wahlweise durch einen Servomotor 
Elektromagnete oder pneumatisch erfolgen.

Schutzansprüche

1.  Elektronischer Handtuchhalter, dadurch ge-
kennzeichnet dass, das Gerät aus einzelnen U-Pro-
filen besteht welche aus Metallen Holz oder Kunst-
stoff bestehen. Die U-Form dient zur Aufnahme des 
zu fassenden Gegenstandes.

2.  Elektronischer Handtuchhalter nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet dass, die Mechanik die 
zum festhalten eines Gegenstandes (vorzugsweise 
Wäsche) dient, mit einem Sensor (vorzugsweise op-
tisch) verbunden ist, der die Haltebewegung bei Un-
terbrechung des Signals, durch einen Gegenstand, 
auslöst.

3.  Elektronischer Handtuchhalter nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net dass, die Greifeinrichtung mit Servomotoren, 
pneumatisch oder elektromagnetisch bewegt wird die 
Haltekraft kann variiert werden.

4.  Elektronischer Handtuchhalter nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net dass, dieser an der Wand oder Decke befestigt 
werden kann, oder auch über ein eigenes Trägersys-
tem verfügt.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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